
 

 

Hochschule Merseburg                27.10.2025 

Prorektorin für Forschung, Wissenstransfer und Existenzgründung 

 

 

Verfahren zur Bewerbung um ein Landesgraduiertenstipendium 
 

An der Hochschule Merseburg werden jährlich Promotionsstipendien vergeben. Grundlage da-

für ist das Graduiertenförderungsgesetz – GradFG des Landes Sachsen-Anhalt vom  

30. Juli 2001 (GVBl. LSA 2001, 318) letzte berücksichtigte Änderung: §§ 1 bis 10 geändert,  

§ 11 neu eingefügt und § 12 aufgehoben durch Gesetz vom 10. Dezember 2015 (GVBl. LSA S. 

613) sowie die dazu erlassene Graduiertenförderungsverordnung – GradFVO vom 02. Juni 

1992 (GVBl. LSA 1992, 402) letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Ver-

ordnung vom 04. Februar 2016 (GVBl. LSA S. 52) - Berichtigung vom 21. März 2016 (GVBl. 

LSA S. 161) 

 

Antragsstellung 

 

Folgende Bewerbungsunterlagen sind an die/den Vorsitzende*n der Vergabekommission (Se-

natskommission für Forschung und Wissenstransfer - KFW) der Hochschule Merseburg einzu-

reichen: 

 

A. bei Erstbewerbung / Erstantrag: 

A1. Formular „Erstantrag auf Graduiertenförderung“ 

A2. tabellarischer Lebenslauf 

A3. Darstellung der bisherigen wissenschaftlichen Leistungen und Erläuterungen zu Vorar-

beiten für das Vorhaben 

A4. inhaltliches Arbeitsprogramm (inhaltliche Beschreibung des Vorhabens und der Vorge-

hensweise) und zeitliches Arbeitsprogramm (detaillierter Zeitplan) 

A5. Gutachten des/der Betreuer*in an der Hochschule Merseburg1   

A6. Promotionsvereinbarung, in der die Betreuung und die Einhaltung guter wissenschaftli-

cher Praxis zugesichert werden (Nutzen Sie gerne unsere Vorlagen: für kooperative Pro-

motionen & für Promotionen im Promotionszentrum) 

A7. Zweites Gutachten einer*s weiteren Professor*in1  

A8. Einkommensnachweis für das Jahr der Antragstellung  

A9. (sofern zutreffend) Einkommensnachweis des/der Ehepartner*in für das Jahr der Antrag-

stellung 

A10. (sofern zutreffend) Eheurkunde und Geburtsurkunden der Kinder  

A11. Beglaubigter Nachweis über den erfolgreichen Hochschulabschluss (Master) 

 
1 Die Gutachter*innen stellen in ihren Stellungnahmen die wissenschaftliche Qualifizierung dar und geben eine 

Einschätzung, inwiefern das Promotionsvorhaben einen wichtigen Beitrag zur Forschung erwarten lässt. Die 
Gutachten können zugunsten der Vertraulichkeit separat (durch die Gutachter*innen) eingereicht werden.  

 

B. bei Verlängerung / Antrag auf Weiterbewilligung: 

B1. Formular „Antrag auf Weiterbewilligung der Graduiertenförderung“ 

B2. Arbeitsbericht (sachlicher und zeitlicher Verlauf der bisherigen Arbeit) und Arbeits- und 

Zeitplan für den Abschluss des Vorhabens 

B3. Stellungnahme zum Arbeitsbericht durch den/die Betreuer*in der Hochschule Merseburg 

B4. Ggf. Gutachten einer*s weiteren Professor*in  

B5. Nachweis der Einkommensverhältnisse für das laufende Kalenderjahr. 

 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Stipendiums. Die Entscheidung über die 

Gewährung des Stipendiums erfolgt durch die Vergabekommission auf Basis der eingereichten 

Unterlagen sowie einer Vorstellung des Promotionsvorhabens vor der Vergabekommission.  

https://www.hs-merseburg.de/fileadmin/Forschung/Forschung/Promovieren/Kooperative_Promotion_mit_einer_Universitaet/Betreuungsvereinbarung_kooperative_Promotion_Hochschule_Merseburg.pdf
https://www.hs-merseburg.de/fileadmin/Forschung/Forschung/Promovieren/Kooperative_Promotion_mit_einer_Universitaet/Betreuungsvereinbarung_kooperative_Promotion_Hochschule_Merseburg.pdf
https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/Forschung/Promotion/Dokumente/Promotionszentrum/Annahmeantragsdokumente/3_Promotionsvereinbarung_PZ.pdf
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Vergaberegularien bei Erstbewerbung / Erstantrag  

Die Vergabe der Promotionsstipendien bei Erstantrag erfolgt in der Regel einmal im Jahr.  

Zur Sicherung einer entsprechenden Bearbeitungszeit sind die Erstanträge auf Promotions-

förderung mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 

15. Oktober  

einzureichen. 

 

Nach Sichtung der Antragsunterlagen und Feststellung der Förderfähigkeit ist der Antrag von 

der/dem Bewerber*in in der Senatskommission für Forschung und Wissenstransfer (KFW) 

vorzustellen. Die Kommission entscheidet über die Förderung. Der entsprechende Sitzungs-

termin ist in der Regel der erste Donnerstag des Folgemonats. Eine gesonderte Einladung 

erfolgt nach Eingang und Prüfung der Antragsunterlagen. 

 

Die Förderdauer beträgt ein Jahr. Unter Beachtung §3, Abs. 2, GradFVO kann bei positiver 

Zwischenevaluation von B2-B4 eine Finanzierung für ein weiteres Jahr erfolgen. Die maximale 

Förderdauer beträgt drei Jahre.  
 

Als Voraussetzung für eine nahtlose Weiterfinanzierung, sind alle Stipendiat*innen angehal-

ten, sich unaufgefordert bis zur angegebenen Deadline auf eine Weiterbewilligung zu bewer-

ben.  

 

 

Vergaberegularien bei Verlängerung / Antrag auf Weiterbewilligung  

Die Weiterbewilligung der Promotionsstipendien erfolgt in der Regel einmal im Jahr. 

Zur Sicherung einer entsprechenden Bearbeitungszeit sind die Anträge auf Weiterbewilli-

gung der Promotionsförderung mit den vollständigen Unterlagen bis 

15. Oktober eines jeden Jahres 

einzureichen. 

 

Der Weiterbewilligungsantrag ist ebenfalls durch die/den Bewerber*in in der Senatskommis-

sion für Forschung und Wissenstransfer (KFW) vorzustellen. Die Kommission entscheidet 

über die Weiterförderung. Der entsprechende Sitzungstermin ist in der Regel der erste Don-

nerstag des Folgemonats. Eine gesonderte Einladung erfolgt nach Eingang und Prüfung der 

Antragsunterlagen. 
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Erstantrag auf Graduiertenförderung 
 

 

Zur Vorbereitung auf eine Promotion bewerbe ich mich an der Hochschule Merseburg um ein 

Stipendium nach dem Graduiertenförderungsgesetz – GradFG des Landes Sachsen-Anhalt 

vom 30. Juli 2001 (GVBl. LSA Nr. 35/2001 S. 318) und der Graduiertenförderungsverordnung 

– GradFVO vom 2. Juni 1992 (GVBl. LSA S. 402) sowie der Verordnung zur Änderung der 

Graduiertenförderungsverordnung vom 1. August 2001 (GVBl. LSA Nr. 35/2001 vom 6. 

August 2001,  S. 322) und des Dritten Gesetzes zur Änderung des Graduiertenförderungs-

gesetzes vom 1. April 2011 sowie der Zweiten Verordnung zur Änderung der Graduiertenför-

derungsverordnung vom 9. Juli 2011. 

 

 

1. Angaben zur Promotion 

Fachgebiet (Studiengang): 

 

 

Promotionsziel (akad. Grad): 

 

 

Thema der Dissertation:  

 

 

(Kurzfassung)  

 

 

 

2. Angaben zur Person 

Name, Vorname: 

 

 

geboren am: 

 

 

 

in: 

 

 

Familienstand: 
(Zutreffendes ankreuzen)  

 

  . ledig  

 

 

 

  . verheiratet    

 

  . eingetragene Lebensgemeinschaft 

 

  . geschieden 

    

Anzahl der Kinder:  
(gemäß § 4 Abs. 2,  
Satz 1 der GradFVO) 

 

Wohnanschrift: 

 

 

 

 

 

Telefon-Nr.:  

 

 

E-Mail: 

 

 

 

 

 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind, mir keine anderen Förder-

leistungen zur Verfügung stehen und die Voraussetzungen für einen Ausschluss der Förde-

rung durch die Ausübung einer anderen Tätigkeit (§ 7 des GradFG) nicht gegeben sind. 
Über den Inhalt des GradFG und der GradFVO habe ich mich informiert. 

 

 

 

 

Ort, Datum                                                  Unterschrift der Antragstellerin /  

des Antragstellers  
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Antrag auf Weiterbewilligung der Graduiertenförderung 
 

 

Zur Vorbereitung auf eine Promotion bewerbe ich mich an der Hochschule Merseburg um die 

Weiterbewilligung des Stipendiums nach dem Graduiertenförderungsgesetz – GradFG des 

Landes Sachsen-Anhalt vom 30. Juli 2001 (GVBl. LSA Nr. 35/2001 S. 318) und der Gradu-

iertenförderungsverordnung – GradFVO vom 2. Juni 1992 (GVBl. LSA S. 402) sowie der Ver-

ordnung zur Änderung der Graduiertenförderungsverordnung vom 1. August 2001 (GVBl. 

LSA Nr. 35/2001 vom 6. August 2001,  S. 322) und des Dritten Gesetzes zur Änderung 

des Graduiertenförderungsgesetzes vom 1. April 2011 sowie der Zweiten Verordnung zur 

Änderung der Graduiertenförderungsverordnung vom 9. Juli 2011. 

 

 

1. Angaben zur Promotion 

Fachgebiet (Studiengang): 

 

 

Promotionsziel (akad. Grad): 

 

 

Thema der Dissertation:  

 

 

(Kurzfassung)  

 

 

 

2. Angaben zur Person 

Name, Vorname: 

 

 

 

Folgende Angaben nur, insofern sich Änderungen ergeben haben. 

Familienstand: 
(Zutreffendes ankreuzen) 

 

  . ledig  

 

 

  . verheiratet    

  . eingetragene Lebensgemeinschaft 

 

  . geschieden 

Anzahl der Kinder:  
(gemäß § 4 Abs. 2,  
Satz 1 der GradFVO) 

 

Wohnanschrift: 

 

 

 

 

 

Telefon-Nr.:  

 

 

E-Mail: 

 

 

 

 

 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind, mir keine anderen Förder-

leistungen zur Verfügung stehen und die Voraussetzungen für einen Ausschluss der Förde-

rung durch die Ausübung einer anderen Tätigkeit (§ 7 des GradFG) nicht gegeben sind. 
Über den Inhalt des GradFG und der GradFVO habe ich mich informiert. 

 

 

 

 

Ort, Datum                                                  Unterschrift der Antragstellerin /  

des Antragstellers 


